
Bekonntmochung der Gemeinde Peenemünde
über den Enlwurf und die ötfentliche Auslegung der

4. Anderung des Bebouungsplones Nr. 4
für dos ,,Sonder- und Gewerbegebiet Houpfhofen Peenemünde"

für eine Teilflöche ous SO I rH - Stondgd Hous des Gqstes

l.
Der Geltungsbereich der 4. Anderung des Bebouungsplones Nr. 4 umfosst
dos im beiliegenden Übersichtsplon gekennzeichnete Gebiet der
Gemorkung Peenemünde
Flur
Flurstücke

I

7129 vnd 20127 teiWeise

Dos Bebouungsplongebiet Nr. 4 befindet sich westlich der bebquten Ortsloge
von Peenemünde und schließt die um den Houpthofen gelegenen Flöchen
ein.
Die 4. Plonönderung umfossi nur einen kleinen Ausschnitt qus dem
Geltungsbereich des Bebouungsplones Nr. 4 ouf der Nordostseite des
Hofenbeckens, unmittelbor on dos Grundstück des Historisch Technischen
Museums ongrenzend. Betroffen sind die gemeindlichen Flurstücke 7129 und
20127 teilweise in der Flur l, Gemorkung Peenemünde mit einer Gesomtflöche
von rd. 

,l.939 
m'?.

2.
Die Gemeindeverfretung Peenemünde hot in der Sitzung qm 30.07.2015 den
Entwurf der 4. Anderung des Bebouungsplones Nr. 4 mit der Plonzeichnung
(Teil A), Text (Teil B) und den Entwurf der Begründung in der Fossung von 07-

2015 gebilligt.

Die Gemeinde Peenemünde beobsichtigt unmitielbor CIn der
Hofenpromenode, ongrenzend on dos Grundstück des Historisch
Iechnischen Museums (HTM), ein Hous des Gostes zu errichten.
Dos Hous des Gostes soll die Touristikinformotion beherbergen und ols

reprösentoiiver neuer Ein- und Ausgong für dos Historisch Technische
Museum gestoltet werden. Des Weiteren sollen Röume fÜr

Ausstellungen, Veronstoltungen, die Heimotstube und dos
BürgermeisterbÜro integriert werden.
Beim Abgleich der Objektplonung für dos Hous des Gostes mit den
Festselzungen des rechiskröftigen Bebouungsplones Nr.4 fÜr dos SO I ru

wurde festgestellt, dqss die konkreten Plonungsvorstellungen nicht
vollstöndig mit den Festsetzungen korrespondieren'
Als Voroussetzung für die Genehmigungsföhigkeit des Bcuontroges ist

dcher zunöchst die Durchführung eines Anderungsverfahrens zum

Bebouungsplon Nr. 4 erforderlich, um die Festsetzungen des

Bebouungsplones Nr. 4 mit der Objektplonung in Übereinstimmung zu

bringen.



3.
Der Entwurf der 4. Anderung des Bebouungsplones Nr. 4 mit der
Plonzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und dem Entwurf der Begründung von 07-
2015 liegt gemöß $ 3 Abs. 2 BouGB in der Zeit

von Monfog, den 31.08.2015 bis Freilog, den 02.10.2015
(jeweils einschließlich )

im Bouomt des Amtes Usedom-Nord in 17454 Zinnowitz. Möwenstroße 0l in
Zimmer Nr. 'l05 wöhrend folgender Zeiten:

Montog bis Freitog
Montog und Mittwoch
Dienstog
Donnerstog

von
von
von
von

8.30 Uhr bis ,l2.00 
Uhr und

,I3.30 Uhr bis I 5.00 Uhr und,l3.30 Uhr bis 1 6.00 Uhr und
.|3.30 Uhr bis I8.00 Uhr

zu jedermonns Einsicht öffentlich ous.

Wöhrend dieser Auslegungsfrist können von jedermonn Stellungnohmen zu
der Plonung schriftlich oder wöhrend der Dienststunden zur Niederschrift
vorgebrocht werden. Nicht fristgerechi obgegebene Stellungnohmen
können bei der Beschlussfassung über die 4. Anderung des Bebouungsplones
Nr. 4 unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrog nqch $ 47 der Verwoltungsgerichtsordnung ist unzulössig, soweit
mit ihm Elnwendungen geltend gemqcht werden, die vom Antrogsteller im
Rohmen der Auslegung nicht oder verspötet geliend gemocht wurden, ober
hötten geltend gemocht werden können.

4.
Entsprechend $ l3 Abs. 3 BoUGB wird im vereinfochten Verfohren von der
Umweltprüfung ncch $ 2 Abs. 4 BquGB, von dem Umweltbericht noch $ 2o
BouGB und von der Angobe noch $ 3 Abs. 2 Sotz 2, welche Arten
umweltbezogener lnformoiionen verfÜgbor sind, sowie von der
zusommenfqssenden Erklörung noch $ l0 Abs. 4 obgesehen; S 4c
(Überwochung) ist nicht onzuwenden.

Vorhoben, die die Pflicht zur Durchführung einer Umweltvertröglichkeits-
prüfung noch sich ziehen, sind nicht geplont. Ein Umweltbericht gemöß $ 2 ff ,

BouGB ist doher nicht erforderlich.

Durch die Plonönderung können keine Anholtspunkte fÜr eine
Beeintröchtigung der Erholtungsziele und Schutzwecke der Gebiete von
gemeinschoftlicher Bedeuiung (2. B. FFH- Gebiete) und der Europöischen

Vogelschutzgebiele im Sinne des Bundesnoturschuizgesetzes begrÜndet
werden.



5.
Die 4. Anderung des Bebouungsplones Nr. 4 wird gemöß $ 13 BouGB im
vereinfochten Verfohren durchgeführt, do die Plonönderung die Grundzüge
des Bouleitplons nicht berührt,
Gemöß $ l3 Abs, 2 BouGB wurde von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung noch
$ 3Abs. I und $ 4Abs. I BoUGB cbgesehen.
Die Öffenilichkeitsbeteiligung wird im Rohmen der öffentlichen Auslegung
gemöß $ 13 Abs. 2 Nr. 2 BoUGB und Aufforderung der von der Plqnönderung
berührten Behörden, sonstigen Tröger öffentlicher Belonge und
Nochbargemeinden zur Stellungnohme gemöß $ 13 Abs.2 Nr.3 BouGB
durchgeführt.

6.

Der Beschluss wird gemöß $ 3 Abs, 2 BouGB ortsüblich bekonntgemocht.

Peenemünde, den 31 .07.20.l 5

'l*..-
Borthelmes
Bürgermeisf

Anloge
Übersichtsplon

Die Bekonntmochung ist ouch im Inlernet ouf der Hompoge www,omtusedomnord.de veröffentlicht.
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Geltungsbereich des
ßebouungsplones Nr. 4
"Sonder- und Gewerbegebiet
lloupthofen Peenemünde"
i.d.F.d, l. und 3. Antlerung
sowie der 2. Anderung und Ergönzung

Geltungsbereich der 4. Anderung des
Bebcuungsplcrnes Nr. 4
"Sonder- und Gewerbegebiel
Houpthofen Peenemünde"



Die Bekanntmachung erfolgte am 25.08.2015 im Internet unter der Website
,,www. amtusedom nord. de".
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